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An die Eltern u. Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler  
der Strohgäuschule 
 
 
 
 

Korntal-Münchingen, 27. April 2020 
 

 
Schrittweiser Einstieg in den Unterrichtsbetrieb der Schüler*innen 
der Klassenstufen 8 und 9 ab Montag, 4. Mai 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
nach nunmehr fast fünf Wochen „Fernunterricht“ und dazwischenliegenden zwei Wochen 
Osterferien möchte ich Sie nun über den schrittweisen Einstieg in den Unterricht ab 4. 
Mai 2020 für die Schüler*innen der Klassenstufe 8 und 9 informieren. 
 
Die letzten Wochen waren gekennzeichnet durch häufig modifizierte Verordnungen der Lan-
desregierung und einer Vielzahl an Schreiben der Kultusministerin Dr. S. Eisenmann. Hier-
über habe ich Sie über die Elternbeiräte und Klassenlehrer*innen gerne in Kenntnis gesetzt. 
Die Verordnungen beinhalten eine Vielzahl an organisatorischen Vorgaben. Zentral sind die 
Abstandsgebote und Hygienebestimmungen! Gesundheitsschutz hat höchste Priorität! 
 
 
Zusammengefasst sind folgende Punkte für Sie als Eltern und Ihre Kinder wichtig: 
 

- Erster Schultag für die Klasse 8/9:    Montag, der 4. Mai 2020 
- Erster Schultag für die 8. Klässler aus Kl. 5-8:  Montag, der 4. Mai 2020 

 
- Unterrichtsbeginn für die Kl. 8/9:    9 Uhr 

Die Schüler werden vom Klassenlehrer auf dem Pausenhof abgeholt. 
Unterrichtsende:  12.30 Uhr 
 

- Unterrichtsbeginn für die 8. Klässler der Kl. 5-8:  8.45 Uhr.  
Die Schüler werden vom Klassenlehrer auf dem Pausenhof abgeholt. 
Unterrichtsende:  12 Uhr 

 
- Ab 27. April 2020 ist es verpflichtend den Mund- und Nasenschutz im Personennah-

verkehr (Bus und Bahn) sowie bei Einkäufen in Läden zu tragen.  
Bitte sorgen Sie als Eltern dafür, dass Ihr Kind einen solchen Schutz besitzt 
und trägt. 
 
 



- Im Unterricht ist das Tragen des Schutzes nicht verpflichtend. Sollten Lehrer und 
Schüler den Mund- und Nasenschutz tragen wollen, so spricht nichts dagegen. 
Die Lehrer werden diesen verwenden, wenn sie sich näher als 1,5m den Schülern 
bei der Aufgabenunterstützung im Klassenzimmer nähern. Hier sollte dann auch der 
Schüler den Mund- und Nasenschutz zumindest kurzzeitig aufsetzen. 
 

- Über weitere Vorgehensweisen und Abläufe zur Einhaltung der Hygienebestimmun-
gen im schulischen Kontext werden die Lehrkräfte die Schüler*innen vor Ort in der 
Schule regelmäßig unterrichten. Ziel soll eine bewusste Änderung bzgl. des Hygie-
neverhaltens (Husten-/ Niesetikette, Händewaschen etc.)  und ein Hinwirken auf die 
Einhaltung der Abstandsgebote sein! 
 

- Richtlinien für uns als Schule sind die Hygienehinweise für Schulen des Kultusminis-
teriums. Nähere Informationen hierzu können Sie gerne bei den Lehrern*innen oder 
der Schulleitung erfragen. 
 

- Bewusstes Fehlverhalten von Schüler*innen hinsichtlich der Regelungen zur Hygiene 
und des Gesundheitsschutzes: Bitte erinnern auch Sie Ihre Kinder nochmals an das 
Hygieneverhalten und die Nieß-und Hustenetikette – sowohl für den Umgang mitei-
nander in der Schule als auch auf dem Weg zur Schule! Wir werden bei absichtli-
chem Fehlverhalten oder bei „Verstößen aus Spaß“ schnell und spürbar reagieren 
müssen. Die Eltern werden in einem solchen Fall umgehend über mögliche pädago-
gische oder auch Erziehungsmaßnahmen unterrichtet! Bitte haben Sie hierfür Ver-
ständnis. Gesundheitsschutz hat höchste Priorität! 

 
- Sportunterricht und Hauswirtschaftsunterricht entfällt vorerst. Vorrangige Unterrichts-

inhalte werden zunächst die Kernfächer Deutsch und Mathematik sein. 
 

- Bei Krankheitszeichen wie Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Ge-
schmacks-/ Geruchssinn bitte unbedingt sofort zuhause bleiben und medizinische 
Beratung / Behandlung in Anspruch nehmen. 
 

- Bei Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsbe-
rechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Perso-
nen (Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe (Schwangerschaft, Vorer-
krankungen) angehören. Die Schule ist im Rahmen des üblichen Verfahrens zur Ent-
schuldigung des Fernbleibens zu informieren. 

 
 
In Anbetracht der komplexen Zusammenhänge rund um den Coronavirus werden sicherlich 
nicht alle Ihrer Fragen in diesem Schreiben beantwortet worden sein. 
Gerne können Sie sich telefonisch oder per Mail an mich wenden. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Rainer Würtele 

-Rektor- 


